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1 Gegenstand und Dauer 

 

1.1 Gegenstand 

 

Der Globalkredit mit Leistungsauftrag regelt die Leistungen, welche von der Strafanstalt Gmünden und vom 

kantonalen Gefängnis Appenzell Ausserrhoden (nachfolgend Gefängnisse Gmünden) zu erbringen sind. Für 

die Einzelheiten wird auf die Leistungsvereinbarung, welche zwischen dem Departement Inneres und Sicher-

heit und den Gefängnissen Gmünden abgeschlossen und vom Regierungsrat genehmigt wird, verwiesen. 

 

1.2 Dauer 

 

Der vorliegende Leistungsauftrag regelt die Periode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024. Allfällige An-

passungen infolge geänderter Rahmenbedingungen oder gezielten Veränderungen werden im Rahmen der 

Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans festgelegt. Die Abweichungen zu den Vorjahren werden ausgewie-

sen.  

 

1.3 Rechtsgrundlagen 

 

Justiz 

 Konkordat OSK (bGS 341.2) 

 Richtlinien des Ostschweizerischen Konkordat über den Vollzug von Freiheitsstrafen 

 StGB (SR 311.0)  

 StPO (SR 312.0) 

 Justizgesetz (bGS 145.31)  

 Justizvollzugsgesetz (bGS 341.1) 

 Vollzugsverordnung (bGS 341.12) 

 Hausordnung für die Strafanstalt Gmünden 

 Hausordnung für das Kantonale Gefängnis Gmünden 

 Weisungen 

 

Personal 

 Personalgesetz (PG) vom 24. Oktober 2005 (bGS 142.21) 

 Personalverordnung (PGV) vom 20. November 2007 (bGS 142.212 

 Besoldungsverordnung (BVO) vom 30. Oktober 2006 (bGS 142.211) 

 Reglement über die Entschädigung von Inkonvenienzen, Spesen, Pikettdienst und ausserordentliche 

Arbeitszeit (REIS) vom 6. Dezember 2016 (bGS142.211.1) 

 Gesetz über die Pensionskasse AR (bGS 142.22) 

 

Finanzierung sowie Steuerung, Vollzug und Kontrolle des Finanzhaushalts 

 Finanzhaushaltsgesetz vom 4. Juni 2012 (FHG) 
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2 Leistungen und Produkte 

 

2.1 Gmünden erbringt folgende Leistungen: 

 

a) Vollzug von Freiheitsstrafen im offenen Normalvollzug (NV) 

Vollzug von Freiheitsstrafen von Verurteilten, die nicht als fluchtgefährdet oder gemeingefährlich gelten (in der 

Regel aus den Kantonen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats [OSK]). 

 

Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS). Die Vollzugsplanung richtet sich systematisch auf das Rückfallri-

siko sowie den Interventions- und Kontrollbedarf der verurteilten Personen aus (gemäss Richtlinien OSK). 

Bildung im Strafvollzug (BiSt)  

 

Übergangsmanagement in die Freiheit (Wohnen/Lebenskostensicherung/soziales Umfeld/Therapie usw.)  

 

b) Spezialvollzug (SV) 

Die Abteilung SV ist eine geschlossene Abteilung im offenen Vollzug. Sie dient der Unterbringung von Gefan-

genen, die eine besondere Betreuungsform benötigen (z.B. Entzug Drogen / Alkohol, spezifische Störungs- 

sowie psychiatrische Krankheitsbilder, vorübergehende Fluchtgefahr, allgemeine Integrationsschwierigkeiten. 

 

c) Vollzug verschiedener Haftarten (KG) 

Vollzug von Untersuchungshaft, Sicherheitshaft und Auslieferungshaft an Erwachsenen und Jugendlichen. 

Vollzug von kurzen Freiheitsstrafen, Freiheitsentzug und Polizeihaft. 

 

Geschlossener Vollzug mit teils erhöhter Sicherheit von Personen, die eventuell fluchtgefährdet und eventuell 

gemeingefährlich sind. 

 

Es muss darauf geachtet werden, dass die Zellendisposition flexibel ist und, wenn möglich, vorschriftsgemäss 

getrennt nach Vollzugsregime geplant wird. 

 

d) Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen 

Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen durch Umwandlung von nicht bezahlten Geldstrafen oder Bussen. 

 

e) Betrieb Werkstätten: Dienstleistungsbetriebe für Industrie und Gewerbe 

Betrieb einer Werkstätte, in welcher die Gefangenen angelernt und beschäftigt werden. Gefangene sind zur 

Arbeit verpflichtet. Das Angebot soll Industrie- und Gewerbearbeiten, Eigen- und Kreativprodukte umfassen. 

 

2.2 Strategische Vorgaben für die Weiterentwicklung 
 

Die Strafanstalt Gmünden wird für die Zukunft gerüstet, indem ein Neubau entstehen und gleichzeitig das rote 

Haus saniert werden soll. Im roten Haus und im Neubau werden künftig ähnlich viele Plätze angeboten wie 

heute; die Flexibilität im Angebot soll gesteigert werden.  
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3 Leistungsziele und Indikatoren 
 

Für die Leistungsziele und die Indikatoren kann auf die ausführliche Beschreibung in der Leistungsvereinba-

rung 2024, Ziff. 2.3 verwiesen werden.  

 

4 Berichtswesen 
 

4.1 Finanzielle Berichterstattung 
 

Im Rahmen des Berichtes des Regierungsrates zur Staatsrechnung erfolgt die Berichterstattung für die Global-

budgetbetriebe. Die Zwischenberichterstattung erfolgt im Rahmen der Steuerungsberichte I und II. 

 

4.2.  Jahresbericht 
 

Die Gefängnisse erstellen einen Jahresbericht, der folgende Elemente erhält:  

 einen Geschäftsbericht über die wesentlichen Ereignisse im Berichtsjahr, 

 die Zielerreichung bei den Indikatoren. 

 
Der Jahresbericht ist dem Rechenschaftsbericht 2024 des Regierungsrates beizugeben. 
 

5 Globalkredit 2024 
 

5.1 Kosten- und Leistungsrechnung 
 

Die Gefängnisse Gmünden führen eine Kosten- und Leistungsrechnung. Mit der Jahresrechnung ist ein finanz-

statistischer Ausweis nach Artengliederung vorzulegen (Art. 16 Abs. 4 FHG). 

 

5.2 Finanzielles Ergebnis für das Jahr 2024 
 

Die Berechnung des Voranschlags basiert primär auf der erwarteten hohen Auslastung der beiden Gefäng-

nisse. Im Weiteren sind die Höhe der Tarife pro Verpflegungstag, welche von der Ostschweizer Strafvollzugs-

kommission festgelegt werden, und die erwarteten Erträge aus Verkäufen der Werkstatt von Bedeutung.  

 

Nettoertrag / Nettoaufwand 2024 

Entgelte Kostgelder 5'800‘000 

Erlös aus Verkäufen 700‘000 

Verschiedene Erträge 200‘000 

Personalaufwand 3'600‘000 

Mietaufwand 518‘000 

Übriger Sachaufwand 1‘882‘000 

Ertragsüberschuss (gerundet) 700‘000 

 

Die geplanten Erträge von rund Fr. 6'500'000 überschiessen den erwarteten Aufwand von rund Fr. 5'800'000. 

Der Ertragsüberschuss zugunsten des Kantons beträgt Fr. 700‘000. 
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5.3 Finanzierung in den Jahren 2025–2027 

 

Der Finanzüberschuss für die Jahre 2025–2027 basiert wesentlich auf der erwarteten hohen Auslastung der 

beiden Gefängnisse. Die Auslastung hängt von verschiedenen externen, nicht beeinflussbaren Faktoren ab. 

Dazu gehört beispielsweise die Zahl der rechtskräftigen Urteile, welche von den Gerichten und den Staatsan-

waltschaften im Konkordatsgebiet ausgesprochen werden. In einem gewissen Masse beeinflussbar ist die Aus-

lastung insbesondere durch eine flexible Aufnahmepolitik der Gefängnisse und durch die Diversifizierung im 

Angebot. 

 

Finanzplanung Gefängnisse Gmün-

den  

(Beträge in Fr. 1'000) 

VA 2024 AFP 2025 AFP 2026 AFP 2027 

Ertragsüberschuss 700 700 700 700 

 

6 Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss 

 

Ein Ergebnis über dem Voranschlag wird von den Gefängnissen Gmünden vollumfänglich für die Deckung von 

allfälligen zukünftigen schlechteren Ergebnissen (Bildung von Rücklagen) und für Ausgaben (u.a. gemäss Zu-

ständigkeit aufgrund des neuen Nutzungsvertrags) verwendet. Ein Aufwandüberschuss ist mit Rücklagen zu 

decken. Ungedeckte Aufwandüberschüsse werden über die Erfolgsrechnung des Gemeinwesens ausgegli-

chen. 
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